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Entwicklung der Kaufpreise für Wohnungseigentum im Erstverkauf      

von 2007 – 2017 

Durchschnittlicher Kaufpreis pro m² Wohnfläche  

(mit Studentenwohnungen) 
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Entwicklung Anzahl erteilter Wohnberechtigungsscheine 2007 - 2017 

 

Hierbei ist zu beachten, dass im Jahr 2017 zusätzlich noch 

Wohnberechtigungsscheine aus dem Jahr 2016 Geltung haben können, da der 

Gültigkeitszeitraum eines Wohnberechtigungsscheines bis zu 12 Monate beträgt. 
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Entwicklung Anzahl wohnungssuchende Haushalte 2007 – 2017 

 

Gesamtzahl der Haushalte in der Stadt Freiburg i. Br. 125.211. 
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Förderprogramm Wohnungsbau BW 2018/2019 
Förderung von selbst genutztem Wohneigentum bezogen auf die Stadt Freiburg im Breisgau 

- Stand: 01.04.2018 - 
 
 

1. Wer wird gefördert? 

 
1.1 Personenkreis 

 Ehepaare und Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
 eheähnliche, auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften 
 Alleinerziehende 

 

 mit jeweils mindestens einem haushaltsangehörigen Kind/Pflegekind 
Kinder können auch berücksichtigt werden, wenn ihre Geburt in den nächsten sechs Monaten zu erwarten ist 
oder sie älter als 18 Jahre sind, aber aufgrund einer Behinderung nicht selbst für ihren Lebensunterhalt 
aufkommen können und im Haushalt des Antragstellers leben. 

 

 sowie schwerbehinderte Menschen mit speziellen Wohnbedürfnissen  

 
1.2 Einkommen 
Das Gesamteinkommen des Haushalts darf bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Das Einkommen 
ergibt sich aus dem jährlichen Bruttoeinkommen abzüglich der Werbungskosten:  

 

Anzahl Personen im Haushalt Einkommensgrenze 

2 Personen   57.000 € 

3 Personen  66.500 € 

4 Personen    76.000 € 

5 Personen    85.500 € 

Für jede weitere Person + 9.500 € 

 
1.3 Vermögen 
Das vorhandene verwertbare Vermögen darf 50 % der Gesamtkosten des zu fördernden Vorhabens nicht 
überschreiten. Grundsätzlich nicht gefördert wird, wer bereits über Wohneigentum von angemessener Größe und 
angemessenem Zuschnitt verfügt.  
 
1.4 Wohnfläche 
Als angemessen gilt z.B. für eine vierköpfige Familie regelmäßig eine Wohnfläche von 90 m² und höchstens 160 m². 
Die Wohnfläche des Kinderzimmers beträgt mindestens 10 m².   

 
1.5 Belastungsgrenze 
Die finanzielle Belastung darf eine bestimmte Belastungsgrenze nicht überschreiten. Die Belastungsgrenze hängt 
ab von der Höhe des monatlichen Geldzuflusses, der Anzahl der Haushaltsangehörigen und evtl. anderweitigen 
Verpflichtungen. 
 
1.6 Eigenleistung 
Bei erstrangiger Absicherung des Förderdarlehens beträgt die erforderliche Eigenleistung 15 % der Gesamtkosten, 
ansonsten 25 %. 
Mindestens 8,5 % sind durch Eigenkapital zu erbringen. Der restliche Betrag kann durch handwerkliche 
Eigenleistung oder einen Direktzuschuss der L-Bank erbracht werden. 

 
2. Was wird gefördert? 

 
 Bau und Erwerb neuer Immobilien (innerhalb von vier Jahren nach Bezugsfertigkeit)  
 Erwerb von gebrauchten Immobilien 
 Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen, z.B. Ausbau nicht genutzter Flächen, Anbau/Aufstockung, 

Umwandlung von Räumen, etc. 
 
Die Immobilie muss dem Antragsteller gehören, von ihm selbst genutzt werden und im Stadtgebiet Freiburg 
im Breisgau liegen. 
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3. Wie wird gefördert? 

 
3.1 Basisförderung 
Die Förderung erfolgt in Form eines langfristigen, zinsverbilligten Darlehens durch die L-Bank, dem sogenannten 
Z15-Darlehen. Mit dem Darlehen dürfen max. die Gesamtkosten des Vorhabens finanziert werden, zudem gibt es 
folgende Darlehenshöchstbeträge: 
 

 bei Bau und Erwerb neuer Immobilien sowie Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 bei Erwerb von gebrauchten Immobilien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Zinssätze der Basisförderung 

 Die Zinsen werden für die ersten 15 Jahre des Darlehens verbilligt festgeschrieben auf 0,5 % p.a. 
 Die Tilgung beträgt 2 % des Bruttodarlehens pro Jahr. Die ersten 15 Monate sind tilgungsfrei. 
 Rechtzeitig vor Ablauf der Sollzinsbindung auf 0,5 % unterbreitet die L-Bank ein neues Angebot für die 

weitere Finanzierung. 
 
3.2 Zusatzförderung 

 

 Energieeffizient Sanieren - Kredit 
 Altersgerecht Umbauen 
 Barrierefreiheit 
 Tilgungszuschuss für hinzukommende Kinder innerhalb von sechs Jahren nach Abschluss des 

Darlehensvertrags 
 
 

4. Wie wird das Darlehen beantragt? 
 

Die Anträge sind bei der zuständigen Wohnraumförderstelle, dem Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen der  
Stadt Freiburg einzureichen. Und werden von dort an die L-Bank weitergeleitet.  
Gerne können Sie sich zur Antragsstellung oder bei weiteren Fragen an uns wenden. 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderanzahl Darlehenshöchstbetrag   

0 (=Sockelbetrag) 160.000 € 

1 200.000 € 

2 240.000 € 

3 270.000 € 

4 292.000 € 

5 306.000 € 

Für jedes weitere Kind + 13.000 € 

Bei mehr als 2 Erwachsenen für jeden weiteren erwachsenen Haushaltsangehörigen                                     

5.000 € 

Kinderanzahl Darlehenshöchstbetrag   

0 (=Sockelbetrag) 128.000 € 

1 160.000 € 

2 192.000 € 

3 216.000 € 

4 234.000 € 

5 245.000 € 

Für jedes weitere Kind + 10.500 € 

Bei mehr als 2 Erwachsenen für jeden weiteren erwachsenen Haushaltsangehörigen                                     

4.000 € 
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Form-Solutions



Form-Solutions
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Verteilung der Wohnungsbindungen im mit Landesmitteln geförderten 

Mietwohnungsbestand nach Eigentümern zum Stand 31.12.2017 
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Entwicklung positiv beschiedener Anträge auf Mietwohnraumförderung mit 

Landesmitteln 2009 – 2017  

 

 

Im Jahr 2017 wurden vier Anträge auf Mietwohnraumförderung gestellt. Allerdings 

konnte durch die L-Bank im Jahr 2017 keiner der Anträge positiv beschieden werden. 

Mit einer Entscheidung im Jahr 2018 ist zu rechnen. 
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Amt für Liegenschaften 

 und Wohnungswesen 
1 

Wohnungen im Baugebiet Gutleutmatten 
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Schaffung von gefördertem Wohnraum und Belegungsbindungen durch Vermarktung städtischer Grundstücke

Start 

Vermarktung 

(Jahr)

Gemarkung/ Stadtteil
Baugebiet/Lage 

Kaufgrundstück
Flst. Nrn. Typologie Art der Wohnbauförderung

GF (brutto) in m² geförderter Wohnraum 

auf städt. Grundstücken nach B-Plan, 

bzw. Verpflichtung im Kaufvertrag

2007 Freiburg-Herdern Vordere Steige

9624 und 

9625 Familienhausbau geförderte Eigentumsmaßnahme 432

2007 Ebnet

Hornbühlstraße/

Kreuzäcker 873 u.a. Familienhausbau geförderte Eigentumsmaßnahme 1.330

2009 Freiburg-Haslach

Verkauf Haslacher-/

Bohlstraße an FSB und 

Stiftung (Tausch)

6709/1, 6714, 

6716/10 Geschosswohnungsbau

geförderter  Miet- und 

Eigentumswohnungsbau 8.706

2009 Freiburg-Weingarten

Verkauf Binzengrün Ecke 

Bugginger Straße an FSB 7142/53 Geschosswohnungsbau geförderter Mietwohnungsbau 2.130

2009 Freiburg-Wiehre Verkauf Tafelladen an FSB 5321 Geschosswohnungsbau geförderter Mietwohnungsbau 673

2012 Munzingen Kurzacker 5024/45 u.a. Familienhausbau geförderte Eigentumsmaßnahme 2.930

2013 Freiburg-Günterstal Schauinslandstraße-Süd 3286/9 Geschosswohnungsbau

2/3 geförderte Eigentumsmaßnahme, 1/3 

geförderter Mietwohnungsbau 1.980

2014 Freiburg-Zähringen Lameystraße 10884, 10882 Geschosswohnungsbau geförderter Wohnungsbau 956

2015 Hochdorf Fuhrmannsgasse 2516/2 u.a. Familienhausbau geförderte Eigentumsmaßnahme 1.599

2015 Freiburg- Betzenhausen Tränkematten Süd II 12510/53 Geschosswohnungsbau geförderter Mietwohnungsbau 816

2015 Ebnet Alter Sportplatz 

Teilfläche von 

676 Geschosswohnungsbau geförderter Mietwohnungsbau 612

2017 Freiburg-Zähringen Schlangenweg

Teilflächen 

von 5662 und 

5660 Geschosswohnungsbau geförderter Mietwohnungsbau 749

Summe  22913* 

2015 Hochdorf Fuhrmannsgasse 2516 Geschosswohnungsbau

Zusatzkriterien: gebundene oder geförderte 

Mietwohnungen abhängig vom Angebot

2017 Freiburg-St.Georgen Innere Elben

30433, 30448, 

30449/7 Geschosswohnungsbau geförderter Mietwohnungsbau laut Planung FSB 5.342 

2017 Freiburg-St.Georgen Innere Elben 30451/2 Geschosswohnungsbau

Zusatzkriterien: gebundene oder geförderte 

Mietwohnungen
abhängig von der Planung

2017 Freiburg-Haslach Kronenmühlebach 6681 Geschosswohnungsbau

Zusatzkriterien: gebundene oder geförderte 

Mietwohnungen

abhängig von der Planung 

mind. 2.141

2018 Freiburg-Günterstal Schauinslandstraße-Süd 8286/22 Familienhausbau geförderte Eigentumsmaßnahme abhängig von der Planung

2018 Tiengen Sechzehn Jauchert 5801, 5802 Familienhausbau geförderte Eigentumsmaßnahme abhängig von der Planung

2019 Ebnet Alter Sportplatz 

Teilfläche von 

676 Familienhausbau

voraussichtlich geförderte 

Eigentumsmaßnahme noch offen

2019 Ebnet Hornbühl-Ost diverse Geschosswohnungsbau geförderter Mietwohnungsbau ca. 2.760 m² (lt. Durchführungsvertrag

2020 Freiburg-Zähringen Höhe 10382 u.a. Familien- und geförderter Wohnungsbau noch offen
2020 Lehen Zinklern diverse Geschosswohnungsbau geförderter Wohnungsbau noch offen

* GF (brutto) in Höhe von ca. 22.900 m² entspricht einer Wohnfläche von ca. 17.175 m² (75 % der GF) 

   Außerdem wurden durch die Bereitstellung städtischer Teilflächen im Gebiet ECA-Siedlung insgesamt 24.322 m² GF geförderter Mietwohnungsbau ermöglicht. 

bereits realisierter bzw. verbindlich fixierter geförderter Wohnungsbau auf ehemaligen städtischen Grundstücken

geplanter geförderter Wohnungsbau auf städtischen Grundstücken
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Prognose auslaufende Mietpreis- und Belegungsbindungen* 

 

 

* Die geringfügigen Abweichungen zur Ausgangsdrucksache G-17/230, Anlage 13, 

ergeben sich im Rahmen der Stichtagsfortschreibung aus förderrechtlichen 

Maßnahmen und einer fortgeschriebenen Erhebungsmethode. 
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Prognose auslaufende Benennungsrechte 
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Entwicklung positiv beschiedener Anträge auf Eigentumsförderung mit 

Landesmitteln 2009 – 2017  
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4. Förderweg 

Anzahl der Haushalte, die Subjektförderung erhalten können 
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Ausgezahlte Förderbeträge für die Subjektförderung* 

(ohne städtische Verlängerungen) 

 

* Da die Refinanzierung für das Jahr 2017 noch nicht vollständig abgeschlossen ist, handelt es sich 

um vorläufige Werte. 
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Statistische Daten zum Wohngeld 
 

 
 
 
* Die vergleichsweise hohen Antragszahlen im Jahr 2016 stehen im direkten Zu-
sammenhang mit den zusätzlichen Anträgen aus der Wohngeldnovelle im selben 
Jahr. Ähnlicher Effekt ist an den hohen Antragszahlen im Jahr 2009 abzulesen (vor-
letzte Wohngeldnovelle). 
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Wohngeld empfangende Haushalte in Freiburg 
Stand: 31.12.2017 (Ermittlungsmethodik ab 2018) 
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Aufteilung der Wohngeld empfangenden Haushalte 
Stand: 31.12.2017 (Ermittlungsmethodik bis 2017) 

 
 

Aufteilung nach Erwerbsgruppen 
Entnommen aus Gesamtbestand am 31.12.2017 

(Ermittlungsmethodik bis 2017) 
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* Berichtigt von 6,37 auf 6,73 Mio. Euro (Zahlendreher)  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1  Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
und mehr

54,64% 

12,76% 
9,00% 

11,72% 

6,95% 
4,93% 

Größe der Haushalte mit Wohngeldbezug 
Stand: 31.12.2017 (Ermittlungsmethodik bis 2017) 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3,49 

6,75 

6,96 

6,23 

5,73 
5,42 

5,15 

4,74 

6,73* 

7,08 

Ausbezahltes Wohngeld in Mio. Euro 



Anlage II 17 zur DRUCKSACHE G-17/230.1 
 

 
 
 

 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Durchschnittlicher Wohngeld-Anspruch  
Euro / mtl. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Höhe des ausbezahlten Wohngeldes im 
Jahresvergleich 

bis 100 Euro von 100 - 200 Euro von 200 - 300 Euro über 300 Euro





BELCHENSTR. 8+10
137 WE  � Bezug 2018 - 2021

ELSÄSSER STR. 115-129
64 WE   � Bezug 2021

ELSÄSSER STR. 2
55 WE   � Bezug 2021

SCHILDACKER
306 WE   � Bezug 2019 - 2021

BINZENGRÜN 34, 36-50 
202 WE   � Bezug 2019 - 2020

METZGERGRÜN
540 WE   � . Bezug 2022 ff

ALICE-SALOMON-STR.
68 WE   � Bezug 2020

RENNWEGDREIECK
49 WE   � Bezug 2020

ZITA-KAISER-STR.
40 WE   � Bezug 2017

GUTLEUTMATTEN
155 WE   � Bezug 2017 - 2018 

ff

STEFAN-MEIER-STR.
14 WE   � Bezug 2021


